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 Veröffentlicht am 19.01.1962

Norm

StVO §89 Abs1

Rechtssatz

Der Grundstückeigentümer, der seine Schneeräumungsp3icht derart vernachlässigt, daß die Fußgänger neben dem

unbenützbaren Streifen auf der Straße gehen müssen, haftet für einen Unfall wegen Schneeglätte der Straße.
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